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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 03.09.2002

Norm

StPO §176 Abs1

Rechtssatz

Ein Haftbefehl darf nur erlassen werden, wenn zum selben Zeitpunkt die Voraussetzungen hiefür vorliegen. Ob

Haftkriterien früher erfüllt waren, ist bei der Entscheidung über die Ausstellung eines Haftbefehles unerheblich (§§176

Abs 1, 193 Abs2 StPO).
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